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1. EINLEITUNG

Transdisziplinarität, Ko-Kreation des Wis-
sens, transformative Klimaforschung, in-
clusive governance – all diese Stichworte 
stehen für eine partizipative Wende in der 
Umwelt- und Klimaforschung. Hintergrund 
ist die Beobachtung, dass wissenschaftli-
ches Wissen, auch wenn es von einer über-
wältigenden Zahl von Fachwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler getragen 
wird, nur bedingt politisch handlungsrele-
vant wird. Dazu kommt eine zunehmende 
Attraktivität von „Fake News“, die darauf 
abzielen, Vorurteile oder emotional hoch 
geladene Positionen populistisch zu be-
dienen (Mcintyre 2018: 128ff). Gerade 
im Bereich der Klimawissenschaften wird 
dieses Dilemma deutlich: Rund 16% der 
deutschen Bevölkerung halten den men-
schenversursachten Klimawandel für ein 
Märchen und mehr als 40% sind der fes-
ten Meinung, dass der Klimawandel unter 
Fachwissenschaftlern höchst umstritten 
sei (Steentjes u.a. 2017).. Auch politisch ist 
die Klimapolitik noch wenig effektiv: Bis 
2019 ist weltweit der CO2 Ausstoß jedes 
Jahr angewachsen und selbst in Deutsch-
land werden die Klimaziele 2020 besten-
falls aufgrund der Corona-Krise erreicht. 
Was also ist zu tun?

Viele Umwelt- und Sozialwissenschaftler 
suchen nach Lösungen, die unter dem 
Oberbegriff Transdisziplinarität gefasst 
werden können. Kennzeichen der Trans-
disziplinarität ist zum einen, dass neben 
dem akademischen Wissen auch das Er-
fahrungs- und Regionalwissen integrativ 

einbezogen wird, und, zum anderen, dass 
Politikoptionen oder Handlungsstrategien 
in gemeinsamen Diskursen mit Stakehol-
dern und Betroffenen ausgehandelt wer-
den müssen (Renn 2019). Wie dies aber im 
Einzelnen geschehen soll, ist in der Litera-
tur und erst recht im praktischen Vollzug 
umstritten.

Ausgangspunkt für den folgenden Beitrag 
ist die Einsicht, dass wirksame Klimapolitik 
auf einen transdisziplinären Ansatz unter 
Einbezug von Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und betroffener Be-
völkerung angewiesen ist. Dieser Ansatz 
wird anhand des Modells des analytisch-
deliberativen Diskurses erläutert. Deli-
berative Verfahren verändern zum einen 
die Rolle der Wissenschaft als „honest 
broker“ zwischen den gesellschaftlichen 
Interessen, Werten und Präferenzen. Zum 
anderen erfordern sie eine katalytisch 
wirkende Architektur von Beteiligung der 
gesellschaftlichen Kräfte an der Problem-
definition wie an der Entwicklung von Lö-
sungsoptionen (Pielke 2007; SAPEA 2019)
.
Der Beitrag ist in fünf Abschnitte geglie-
dert. Zunächst geht es um die Einordnung 
des Klimawandels in das theoretische 
Gebäude der systemischen Risiken. Das 
Konzept wird in Kapitel 2 kurz vorgestellt 
und dann auf die Besonderheiten des Kli-
mawandels angewandt. Auf Basis dieser 
Besonderheiten geht es in Kapitel 3 um 
die Grundformen der Beteiligung von ge-
sellschaftlichen Gruppen und der Öffent-
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lichkeit und was bei der Anwendung auf 
Klimaschutz besonders zu beachten ist. 
Kapitel 4 stellt ein gelungenes Beispiel für 
Beteiligung im Bereich des Klimawandels 

vor und Kapitel 5 fasst die wesentlichen 
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für 
eine erfolgversprechende Beteiligung zu-
sammen.
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2. SYSTEMISCHE RISIKEN: DIE NEUARTIGE BEDROHUNG DER 
WELTGEMEINSCHAFT

Systemische Risiken sind Bedrohungen, 
welche die Funktionalität kritischer Inf-
rastrukturen oder Dienstleitungen außer 
Kraft setzen und damit das Wohlergehen 
einer ganzen Gesellschaft, aber auch der 
Weltgemeinschaft in Frage stellen1. Die 
2020 ausgebrochene Corona Krise kann 
als typisches Beispiel für ein systemisches 
Risiko gewertet werden. Während die 
Menschheit für konventionelle Risiken in 
der Vergangenheit effektiv Governance- 
und Regulierungsstrukturen geschaffen 
hat, stehen solche Governance Strukturen 
für systemische Risiken noch weitgehend 
aus. Deshalb ist es wichtig, genauer zu 
beschreiben, was ein Risiko zu einem sys-
temischen Risiko macht. Dazu dienen die 
folgenden Merkmale:

¾¾ Systemische Risiken wirken global oder 
zumindest lokal übergreifend2. Sie können 
nicht mehr auf eine bestimmte Region 

1 Zur Definition von systemischen Risiken siehe 
Schwarcz 2008; Kaufmann/ Scott 2003; Renn/ Keil 
2009.
2 Nach Reusswig sind folgende Bedingungen für die 
Globalität von Risiken konstitutiv: „wenn sie (1) durch 
soziale Akteure und Systeme verursacht werden, (2) 
direkt oder indirekt auf Mensch und Gesellschaft kri-
tisch –bis hin zum Potenzial von Umwelt- und Sozialka-
tastrophen – zurückwirken, und (3) in ihrer Ursachen-
Wirkungskette eine (tendenziell) weltumspannende 
Bedeutung aufweisen. Letztere kann entweder (3a) 
systemisch (wenn die Gesellschafts-Natur-Interaktio-
nen durch intrinsisch globale Mechanismen verknüpft 
sind), oder aber (3b) additiv verfasst sein (wenn die 
weltweite Bedeutung durch die schiere Menge mitei-
nander nicht oder nur schwach gekoppelter lokaler/
regionaler Gesellschafts-Natur-Interaktionen generiert 
wird“. (Reusswig 2011: 693f).

eingegrenzt werden. Ulrich Beck spricht 
in diesem Zusammenhang von „entgrenz-
ten“ Risiken (Beck/ Bonß/ Lau 2004). Sol-
che Risiken können zwar lokal ausgelöst 
werden, ihre Wirkungen greifen dann aber 
auf viele andere Regionen über. 

¾¾ Systemische Risiken sind eng vernetzt 
mit anderen Risiken und strahlen auf un-
terschiedliche Wirtschafts- und Lebensbe-
reiche aus3. Sie sind in ihren Wirkungen mit 
den Wirkungsketten anderer Aktivitäten 
und Ereignisse verknüpft, ohne dass man 
dies auf den ersten Blick erkennen kann. 
Der 2020 erschienene Jahresbericht des 
World Economic Forums zu den globalen 
Herausforderungen und Risiken bietet viele 
Beispiele für solche schwer wahrnehmbare 
Verknüpfungen von Risiken und stellt vor 
allem das Klimarisiko als die zentrale Her-
ausforderung für eine globale Risikosteue-
rung dar (World Economic Forum 2020). So 
sind nach diesem Bericht mit dem Klima-
wandel Veränderungen in Bezug auf soziale 
Ungleichheit, Handelsbilanz, Migration und 
sogar das Aufkeimen fundamentalistischer 
Strömungen verbunden.

¾¾  Systemische Risiken sind in der Regel 
nicht durch lineare Modelle von Ursa-
che- und Wirkungsketten beschreibbar, 
3 Nach Jared Diamond sind es im Wesentlichen 5 
Faktoren, die als vernetzte Systeme zu systembedroh-
lichen Risiken und Zusammenbrüchen führen: schäd-
liche Interventionen in die Umwelt, Klimaveränderun-
gen, feindliche Nachbarn, Güteraustausch im Handel 
mit anderen und Reaktionen der Gesellschaft auf diese 
Veränderungen. Siehe: Diamond 2006: 25.
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sondern folgen häufig stochastischen 
Wirkungsbeziehungen (Metzler 1985; 
Bossel 2004: 385ff.). Stochastik bedeu-
tet, dass gleiche Ursachen nicht zu iden-
tischen Ergebnissen führen, sondern zu 
einer Bandbreite von Folgen, die alle nur 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
eintreten4. Dadurch erscheinen Ursache-
Wirkungsketten als weniger deutlich und 
einsichtig. Sie erfordern oft komplexe 
Modelle, die wenig plausibel erscheinen. 
Dadurch sind sie auch in der politischen 
Debatte oft umstritten.

¾¾ Systemische Risiken besitzen häufig 
Schwellenwerte (tipping points), die erst 
beim Überschreiten negative Konsequen-
zen auslösen, die dann oft irreversibel 
oder zumindest nur mit großem Aufwand 
beherrscht werden können (Lucas/ Renn/ 
Jaeger 2018). Man kann sich lange Zeit in 
Sicherheit wähnen, weil die eigenen Hand-
lungen offenkundig keine Änderungen im 
umgebenden System auslösen. Dann aber 
plötzlich tritt der Schaltereffekt auf. Zu 
diesem Zeitpunkt ist es aber in der Regel 
entweder gar nicht, nur mit extrem gro-
ßen Aufwand oder erst nach langen Zeit-
räumen möglich, den Schalter wieder auf 
„Normal“ zurückzusetzen. 

¾¾ Letztes Kennzeichen systemischer Risi-
ken ist ihre Unterschätzung durch Politik 
und Gesellschaft5. Es ist keineswegs so, 
dass die meisten Menschen diese Risiken 
nicht kennen würden. Viele der systemi-
schen Risiken sind wissenschaftlich iden-
tifiziert, analysiert und bewertet worden. 
Einige dieser systemischen Risiken, wie 
die hier besonders behandelten Risiken 

4 Mehr zum Thema Stochastik findet man in: Dubben/ 
Beck-Bornholdt 2006.
5 Einen systematischen Überblick über die Reakti-
onen von Individuen und Gesellschaften auf syste-
mische Risiken am Beispiel des Klimawandels findet 
sich in dem Bericht der Amerikanischen Akademie 
der Wissenschaften: National Research Council 2010: 
102-105.

für das Weltklima, stehen sogar im Mit-
telpunkt vieler wissenschaftlicher und 
politischer Aktivitäten. Auch die Bevöl-
kerung kennt diese Risiken und stuft sie 
als „relevant“ ein (Wolf 2020). Allerdings 
zeigt sich in der Praxis, dass die bisherige 
Bilanz der Wirksamkeit von risikobegren-
zenden und regulierenden Maßnahmen 
außerordentlich mager ausfällt6. Die meis-
ten Menschen sind sich also dieser Risiken 
bewusst, tun aber wenig, um sie weiter 
einzugrenzen oder abzumildern7.

Viele Institutionen haben in den letzten 
Jahren versucht, umfassende Listen der 
systemischen Risiken aufzustellen und sie 
nach Wahrscheinlichkeit und Ausmaß ih-
res Schadenspotenzials zu ordnen. An ers-
ter Stelle steht die umfangreiche und me-
thodisch sehr aufwändige Untersuchung 
des World Economic Forums (WEF), das 
jedes Jahr eine Liste der besonders be-
drohlichen systemischen Risiken aufstellt. 
Ähnliche Listen werden von der OECD, der 
Swiss Re, der Bertelsmann Stiftung und 
der WorldRisk Initiative aufgestellt8. Bei al-
len Unterschieden in der Vorgehensweise 
und in der Form der Listenbildung sind die 
Resultate erstaunlich ähnlich: Raubbau an 
den natürlichen Ressourcen, Klimabeein-
flussung, Übernahme riskanter Aktivitäten 
aufgrund von Selbstüberschätzung und 
mangelnde Resilienz der jeweiligen Funk-
tionsbereiche für ungewöhnliche und als 
unwahrscheinlich eingeschätzte Ereignis-

6 „A great deal is known about a range of solutions 
for many of our problems. But educational, economic, 
and bureaucratic barrieres as well as vested interests, 
too often stand in the way of giving those potential so-
lutions the attention they need and promoting public 
discussion of them. Aus: Ehrlich2009: 367. Siehe zur 
negativen Bilanz des Klimaschutzes gemessen an den 
CO2 Emissionen: Peters, G.P. u.a. 2012 sowie: Randers 
2012: 146.
7 Für individuelles Handeln siehe: Fischhoff 2007. Für 
kollektives Handeln siehe Dietz/ Ostrom// Stern 2003).
8 Hier die Originalquellen: World Economic Forum 
2020 OECD 2003: 49ff.; Swiss Re 2012; Löfstedt 2003; 
Arpe, J. u.a. 2012.
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se belegen in ihren unterschiedlichen Aus-
prägungen die Spitzenplätze der Risikolis-
ten. Interessant ist dabei die zentrale Po-
sition der Steuerungsdefizite (Governance 
deficits). Je komplexer und undurchschau-
bar die Beziehungen und Vernetzungen in 
der globalen Welt werden, desto schwie-
riger ist es, Ordnungssysteme zu erstellen 
oder aufrechtzuerhalten, denen es ge-
lingt, mit vertretbarem Aufwand Chancen 
zu verbessern und Risiken zu begrenzen. 

Schon heute sind die herkömmlichen In-
strumente politischer Steuerung überfor-

dert. Mit dem neuen Schlagwort „Good 
Governance“ werden daher Bestrebungen 
angesprochen, die den konventionellen 
politischen Entscheidungsträgern aus Par-
lament und Regierung, den Akteuren aus 
der Privatwirtschaft, den Wissensinstituti-
onen und der Zivilgesellschaft an die Seite 
gestellt werden (Weiss 2000). Von daher 
ist es unbedingt notwendig, neue Formen 
der Governance unter Einbeziehung der 
wesentlichen gesellschaftlichen Akteure 
zu entwickeln und zu erproben. Dazu ge-
hören vor allem auch innovative Konzepte 
und Formate zur Bürgerbeteiligung.
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3. LEISTUNGEN UND GRENZEN VON BÜRGERBETEILIGUNG IN 
DER KLIMAPOLITIK: FUNKTIONEN DER BETEILIGUNG

Der Klimawandel ist ein Paradebeispiel für 
ein systemisches Risiko: Alle Eigenschaf-
ten für systemische Risiken sind hier er-
füllt. Von daher stellt die Risk Governance 
für den Klimaschutz eine besondere Her-
ausforderung dar. Um so wichtiger ist es 
deshalb, Prozesse zu bestimmen, die eine 
konstruktive und problemgerechte Ein-
beziehung der gesellschaftlichen Akteure 
sicherstellt. Im Folgenden soll daher der 
Schwerpunkt auf die Entwicklung geeigne-
ter Beteiligungsverfahren gelegt werden.

Als Bürgerbeteiligungsverfahren werden 
in diesem Beitrag kommunikative Prozes-
se bezeichnet, in denen Personen, die qua 
Amt oder Mandat keinen Anspruch auf 
Mitwirkung an kollektiven Entscheidungen 
haben, die Möglichkeit erhalten, durch die 
Eingabe von Wissen, Präferenzen, Bewer-
tungen und Empfehlungen auf die kollek-
tiv wirksame Entscheidungsfindung direk-
ten oder indirekten Einfluss zu nehmen 
(Radtke/ Renn 2019: 293). Dabei wird der 
Fokus weg von der eigentlichen Entschei-
dung und hin zu dem Weg, auf dem die 
Entscheidung getroffen wird, verlagert. Es 
gibt fünf Gründe, die vor allem bei systemi-
schen Risiken, wie dem Klimawandel, für 
eine stärkere Einbindung der Bürger in die 
Entscheidungsfindung sprechen1:

¾¾ Durch Einbezug von örtlich betroffe-
nen Bevölkerungsteilen kann zum ers-
ten die Wissensbasis erweitert werden. 
1 Ausführlich dazu: Benighaus/ Renn 20160; Radke 
2016: 42ff; Renn 2014: 533ff.

Neben dem systematischen Wissen der 
Experten und dem Prozesswissen der 
Entscheidungsträger kann für viele Ent-
scheidungsprobleme auch das Erfahrungs-
wissen sowie das indigene Wissen vor Ort 
von besonderer Bedeutung sein. Diese 
nicht-wissenschaftlichen Quellen von re-
levantem Wissen können eine wichtige 
Bereicherung und gelegentlich auch eine 
Korrektur des Expertenwissens darstellen.

¾¾ Zum zweiten kann Bürgerbeteiligung 
den jeweiligen Entscheidungsträgern 
wichtige Informationen über die Vertei-
lung der Präferenzen und Werte der be-
troffenen Bevölkerungsteile vermitteln. 
Da Entscheidungen auf Folgewissen und 
Urteile über die Wünschbarkeit der zu 
erwartenden Folgen beruhen, ist es für 
Entscheidungsträger häufig unverzichtbar, 
die Wahrnehmung der Wünschbarkeit 
der Folgen explizit zu erheben und (mit) 
als Grundlage für die eigene Entschei-
dung aufgreifen. Gerade bei vielschich-
tigen Problemen wie dem Klimaschutz 
kommt es häufig zu Zielkonflikten, etwa 
zwischen ökonomischen Interessen und 
ökologischen Belangen. Hier ist es für 
eine sozialverträgliche Politik unerlässlich, 
wie betroffene gesellschaftliche Gruppen 
und Individuen relative Gewichte auf den 
Zieldimensionen (trade-offs) verteilen 
(Quitzow u.a. 2018).

¾¾ Zum dritten kann Beteiligung als Inst-
rument zu einem fairen Aushandeln von 
Interessen und Werten dienen. Die Lite-
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ratur zu Spieltheorie, Mediation, Schlich-
tung und Aushandlungsprozessen ist ein 
beredtes Zeugnis für diese konfliktver-
mittelnde Funktion von Bürgerbeteiligung 
(Roth 2014: 254ff.). Dahinter steht die 
Auffassung, dass diejenigen, die in Kon-
kurrenz mit anderen Anspruch auf öffent-
liche Ressourcen erheben (etwa wie in der 
Kohlekommission von 2019), am besten 
in einem „fairen“ Verfahren (procedural 
equity) eine eigene Lösung für eine faire 
Verteilung finden sollen. 

¾¾ Zum vierten kann Bürgerbeteiligung 
als ein Wettstreit der Argumente angese-
hen werden, mit dem Ziel, auf der Basis 
von Begründungen kollektive Entschei-
dungen auf eine normativ abgesicherte 
Grundlage zu stellen (Webler/Tuler 2000). 
Ziel eines solchen Beteiligungsverfahrens 
ist die diskursive Austragung von begrün-
deten Standpunkten unter den Rahmen-
bedingungen einer strikt auf Logik und 
konsistenter Ableitung (Geltungsanspruch 
und Geltungsnachweis) beruhenden Prü-
fung der jeweils vorgebrachten Argumen-
te (Renn/Schweizer 2009). Dabei geht es 
vor allem um die Frage der Zumutbarkeit 
von normativen Setzungen für alle Be-
troffenen (über den Kreis derer hinaus, 
die an dem Diskurs teilnehmen). Gerade 
beim Klimaschutz geht es häufig um Fra-
gen der Zumutbarkeit von Belastungen für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen (etwa 
Beschäftige in Kohlekraftwerke, Strom-
konsumenten, PKW-Besitzer*innen).

¾¾ Zum fünften kann Bürgerbeteiligung 
als ein Element der Gestaltung der eigenen 
Lebenswelt angesehen werden (Schweizer 
2017). In dieser Funktion wird den betrof-
fenen Menschen die Möglichkeit gegeben, 
in Form von Selbstverpflichtungen oder 
von Verantwortungszuschreibungen Ver-
änderungen in ihrer eigenen Lebenswelt 
herbeizuführen (etwa bei der Ansiedlung 
von Wind- oder Solarparks). 

Aktive Beteiligung der Bürger*innen an 
Maßnahmen zum Klimaschutz setzt zwei-
erlei voraus: eine Legitimation durch 
Verfahren und eine offene Auseinander-
setzung mit den betroffenen Bevölke-
rungsgruppen. Die Kommunikation muss 
allerdings nach beiden Seiten hin offen 
sein, d.h. er darf sich nicht auf die Ein-
bahnstraße der Information der Betrof-
fenen beschränken, sondern auch Mit-
wirkungsrechte der Betroffenen an der 
Entscheidungsfindung einschließen. Ohne 
eine solche Rückkopplung wird jeder Dia-
log letztendlich im Sande der Frustration 
scheitern. Mitwirkung ist also eine not-
wendige Bedingung für einen erfolgrei-
chen Dialog. 

Integration von Wissen und Werten

Was also ist zu tun? Beschwichtigungsver-
suche und Kosmetik durch Inszenierung 
von Politikdialogen reichen nicht aus und 
werden dem Ideal einer kooperativen 
Verständigung auch nicht gerecht. Der 
Philosoph und Soziologe Jürgen Haber-
mas hat in seinem epochalen Werk „The-
orie des kommunikatives Handeln“ die 
Grundlagen für eine „deliberative“ Berei-
cherung der repräsentativen Demokra-
tie gelegt2. Der Begriff der Deliberation 
kennzeichnet einen besonderen Typ von 
Diskurs, bei dem die Teilnehmer die Kraft 
der Argumente als alleinigen Maßstab für 
die Auswahl und Bewertung von Hand-
lungsoptionen anerkennen (Chambers 
2003; Warren 2002: 173-202). Habermas 
entwickelt dabei eine Klassifikation von 
Aussagetypen (Sprechakte), denen er 
bestimmte Geltungsansprüche, d.h. An-
wendungsbereiche, zuordnet (Habermas 
1987, Band 1: 45; Webler 1995; Corrigan/ 
Joyce 1997). Zusätzlich entwirft er dazu 
geeignete Verfahren, um diese Geltungs-
ansprüche auch für andere nachvoll-
2 Siehe Habermas 1987:  44-71 sowie 114-151. Noch 
pointierter in: Habermas 1971: 101-141.



10 | BBE-ARBEITSPAPIERE NR. 11

3. LEISTUNGEN UND GRENZEN VON BÜRGERBETEILIGUNG IN DER KLIMAPOLITIK

ziehbar einzulösen. Habermas zeigt auf, 
welche Argumente für welche Fragestel-
lungen stichhaltig sind. Bei Sachaussagen 
(kognitiv-instrumentell) muss der Dis-
kursteilnehmer die Wahrheit des Behaup-
teten nachweisen oder die Wirksamkeit 
des vorgeschlagenen Instruments bele-
gen. Dazu müssen die Beweisregeln der 
jeweiligen Wissensdisziplinen angewen-
det werden. Wenn beispielweise jemand 
behauptet, dass eine industrielle Aktivi-
tät klimaschädliche Gase in die Luft ent-
lässt, muss er dies durch Messungen und 
entsprechende Studien belegen. Diese 
Studien können dann nach den methodi-
schen Regeln der jeweiligen Fachdisziplin 
(hier Chemie und Toxikologie) kritisiert 
und diskutiert werden. 

Werden im weiteren Klärungsprozess 
Handlungsoptionen bewertet, müssen 
die Maßstäbe moralisch-praktischer Gel-
tungsansprüche angewendet werden. 
Dazu gehören etwa die Kompatibilität 
der jeweiligen Aussagen mit den gesetzli-
chen Vorgaben oder die Anwendung von 
plausiblen und allgemein anerkannten 
moralischen Grundsätzen wie zum Bei-
spiel: Was du nicht willst, das man dir tu‘, 
das füg‘ auch keinem andern zu! Wenn 
man sich beispielsweise im Diskurs geei-
nigt haben, dass Elektrofahrzeuge zwar 
weniger klimaschädlich sind als Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotoren, dafür 
aber den Materialverbrauch von Metal-
len und seltenen Erden erhöhen, dann 
stellt sich die Frage, ob dieser Nachteil 
gegenüber dem Vorteil der Klimaent-
lastung  noch vertretbar ist. In diesem 
Falle müsste man die Risiken möglicher 
Alternativlösungen (wie öffentlicher Ver-
kehr, Fahrrad, virtuelle Mobilität) einbe-
ziehen und aufgrund ethischer Kriterien 
und relativen Gewichten eine Abwägung 
vornehmen. Auch hier bietet die Theorie 
des kommunikativen Handelns wichtige 
Ansatzpunkte wie man argumentativ zu 

einer gemeinsam getragenen Einstufung 
kommen kann3. 

Für einen deliberativen Diskurs gelten 
verbindliche Regeln, mit denen Jürgen 
Habermas Struktur und Austausch von Ar-
gumenten festlegt. Diese Regeln gewähr-
leisten ein Höchstmaß an sachlicher Rich-
tigkeit, normativer Fairness und Wahrung 
von Interessen des Gemeinwohls (Koller 
1992: 72f.). 

Was bei Jürgen Habermas als grundlegen-
de Theorie zur deliberativen Steuerung 
und Bewertung ausgearbeitet ist, muss 
noch auf konkrete Verfahren spezifiziert 
werden. So versuchen viele Autoren, die 
abstrakten Regeln in konkrete Verfah-
ren deliberativer Beteiligung von organi-
sierten Interessenvertretern sowie von 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu 
überführen4. Ein Vorschlag, der sich in 
diese Reihe gut einfügt und sich auch her-
vorragend für die komplexe Materie des 
Klimaschutzes einpasst, ist das Modell des 
analytisch-deliberativen Diskurses.

Die zwei Prozessschritte von Analyse und 
Deliberation

Was ist damit gemeint? Der Begriff wurde 
von der US-amerikanischen Akademie der 
Wissenschaften 1996 in einem Gutachten 
über den Umgang mit Risiken geprägt (US-
National Research Council 1996: 118ff; 
Tuler/ Webler 1999; Burgess u.a. 2007). 
Er umfasst zwei wichtige Elemente: zum 
einen die analytische Aufgabe, nach bes-
tem Wissen die möglichen Konsequenzen 
unterschiedlicher Entscheidungsoptionen 
in all ihrer Komplexität und Vernetzung 
zu bestimmen; zum anderen die delibe-

3 Siehe: Habermas, J. 1989;  nochmals klar auf den 
Punkt gebracht in: Habermas 1996: 352-358.
4 Grundlegend dazu: Dryzek 1990. Zu einzelnen Um-
setzungsverfahren siehe: Fishkin 1991: 81ff.; Involve 
2005, Webler 1999.
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rative Aufgabe, auf der Basis der Regeln 
des rationalen Diskurses eine effektive, 
effiziente und faire Lösung des Ausgangs-
problems zu finden. Wenn man in diesen 
Kanon noch das Kriterium der Resilienz 
(Widerstandsfähigkeit) hinzufügt, ist die-
ses Modell der Partizipation vor allem  zur 
Umsetzung eines effektiven, effizienten, 
fairen und resilienten Klimaschutzes ge-
eignet (Renn 1999).

Konkret lässt sich der analytisch-delibera-
tive Diskurses in zwei Prozessschritte auf-
teilen: In einem ersten Schritt ist es wich-
tig, mit Wissensträgern interdisziplinär die 
Problemdefinition (menschgemachter Kli-
mawandel) sowie die möglichen Optionen 
zur Problemlösung so genau wie möglich 
abzuschätzen. Wichtiges Kennzeichen die-
ses Prozesses ist es, dabei die verbleiben-
den Unsicherheiten und das vorhandene 
Nichtwissen deutlich zu charakterisieren, 
um eine ungerechtfertigte Sicherheit bei 
der späteren Auswahl der Handlungsopti-
onen zu vermeiden (US-National Research 
Council 1996: 97ff.). Gleichzeitig ist es not-
wendig, Fake News oder andere Formen 
der Fehldeutung von komplexen Sachver-
halten zu vermeiden (Faune/ Knodt 2018).

In einem zweiten Schritt ist es dann not-
wendig, auf der Basis der wissensbasier-
ten Abschätzungen der möglichen Kon-
sequenzen und ihrer Unsicherheiten eine 
umfassende Bewertung der Handlungs-
optionen vorzunehmen (US-National Re-
search Council 1996: 73ff sowie 118ff.). 
Daraus lässt sich dann eine Strategie ent-
wickeln, um mit dem Problem fertig zu 
werden. Wenn man als Beurteilungskrite-
rium die Prüfkriterien der Effektivität, Ef-
fizienz, Resilienz und Fairness heranzieht, 
ist es nur logisch, in diesem Prozess der 
Bewertung von Handlungsoptionen die 
Vertreter einzubeziehen, die im besonde-
ren Maße diese Kriterien verkörpern. Dies 
bedeutet eine kooperative Steuerungskul-

tur unter Einbeziehung von Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft 
(Renn 2008: 288). Damit diese Vertreter 
von sehr unterschiedlichen Funktionssys-
temen mit ihren jeweils eigenen Sprach-
codes und Deutungsmustern überhaupt 
zu einer Verständigung kommen, sollte 
der Diskurs weitgehend nach den Verfah-
rensregeln des rationalen Diskurses (in 
Analogie zu Habermas) ausgerichtet wer-
den (Webler 1995: 50f.). Das Gelingen ei-
nes Diskurses ist also davon abhängig, ob 
in ausreichendem Maße die unterschied-
lichen Perspektiven und Prüfkriterien ein-
bezogen sind und ob die Regeln der Dis-
kursführung eine kooperative Form der 
Lösung begünstigen.

In Bild 1 sind die beiden Schritte des ana-
lytisch-deliberativen Diskurses mit den 
dazugehörigen Formaten der Umsetzung 
wiedergegeben (Renn 2013: 77). Für beide 
Schritte stehen viele Formate zur Verfü-
gung, die man je nach Thema und Situati-
on maßgeschneidert einsetzen kann.

Konsens erwünscht aber nicht notwendig

Die von Jürgen Habermas geforderten Re-
geln führen nicht automatisch zu einem 
Konsens5. Zum einen können aufgrund 
der unterschiedlichen Wertigkeit der vier 
Prüfkriterien jeweils andere Optionen 
besser oder schlechter abschneiden. So 
kann eine Option besonders effizient, eine 
andere besonders resilient und schließlich 
eine dritte besonders fair sein. In diesem 
Fall muss also zwischen den Kriterien ab-
gewogen werden. Zum Zweiten können 
unsichere und komplexe Sachverhalte un-
terschiedlich interpretiert werden. Es gibt 

5 Siehe Giegel 1992 – Hans-Joachim Giegel unter-
scheidet drei Formen von Konsens: den Hintergrund-
konsens (gemeinsamer Erfahrungsschatz), den Ergeb-
niskonsens (gleiches Ergebnis, aber unterschiedliche 
Argumentation) und den Argumentationskonsens 
(gleiche Begründung).
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dann mehrere völlig legitime Sichtweisen 
des gleichen Problems, die miteinander im 
Wettstreit liegen. Zum Dritten können mit 
den verschiedenen Optionen unterschied-
liche Verteilungsmuster von Chancen und 
Risiken verbunden sein, die je nach Inte-
ressenlage unterschiedlich bewertet wer-
den, weil man sich auf ein gemeinsames 
Verständnis von Fairness nicht einigen 
kann. Kurzum: Der Konsens ist sicherlich 
der erstrebenswerte Abschluss eines deli-
berativen Verfahrens, aber er ist eher die 
Ausnahme als die Regel (Stirling 2008).

Aber auch wenn es nicht zu einem Kon-
sens kommt, sind analytisch-deliberative 
Verfahren für die Steuerung kollektiver 
Maßnahmen zielführend. Meistens ge-
lingt es, die absurden und auf allen Krite-
rien minderwertigen Optionen im Verlauf 
des Diskurses auszuschließen und sich nur 
noch auf die Optionen zu konzentrieren, 
die mindestens zwei der vier Kriterien er-

füllen. Darüber hinaus hilft der Diskurs, 
die Gründe für den Dissens für alle nach-
vollziehbar zu machen und damit zu einer 
gegenseitigen Verständigung beizutragen. 
Wenn jemand über längere Zeit in einem 
Diskurs konstruktiv mitwirkt und dabei 
auch die konstruktive Mitarbeit der An-
dersdenkenden erfahren hat, sind auch 
bei einem Dissens Respekt vor der Mei-
nung der Anderen und Wertschätzung 
für gegnerische Positionen zu erwarten 
(US National Research Council 2008: 44 
(Tabelle) und 50ff.; Corrigan/ Joyce 1997; 
Renn 2008: 305f.). Gegenseitige Beleidi-
gungen oder öffentliche Herabsetzungen 
sind dann selten zu beobachten.

Dazu kommt, dass mit einem vorgeschal-
teten Diskursverfahren die Legitimität von 
Entscheidungen repräsentativer Gremien 
ansteigt6. Kann man sich im Rahmen ei-
6 Das Spannungsverhältnis von Deliberation und Re-
präsentation ist immer wieder ein beliebtes Thema in 

Bild 1: Formate des analytisch-deliberativen Diskurses (Quelle: Renn 2013).
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nes Diskurses nicht auf einen Vorschlag 
einigen, so ist es für alle nachvollziehbar, 
dass unter diesen Umständen eine Wahl 
nach dem Mehrheitsprinzip stattfindet. 
Wenn es ungefähr gleich gut begründbare 
Alternativen gibt, ist es besser, wenn 51% 
glücklich sind, als wenn es nur 49% wären. 
Abstimmungen über kollektiv verbindliche 
Maßnahmen können nach unseren demo-
kratischen Grundsätzen nicht in irgend-
welchen Beteiligungszirkeln oder infor-
mellen Diskursen stattfinden, sondern der 
Ort für Abstimmungen ist und bleibt das 
Parlament (Huget 2007). Geht einer Parla-
mentsabstimmung ein gelungener öffent-
lichen Diskurs über die Vor- und Nachteile 
einer jeden Option voraus, dann ist damit 
zu rechnen, dass auch die in einer parla-
mentarischen Abstimmung unterlegene 
Minderheit diese Entscheidung eher ak-
zeptiert, als wenn ein solcher Diskurs vor-
ab nicht stattgefunden hätte. Garantieren 
kann man das natürlich nicht, aber es gibt 
viele Beispiele, in denen vorgeschaltete 
Beteiligungsverfahren die Akzeptanz der 
darauf aufbauenden politischen Entschei-
dungen erhöht haben7. Insofern gibt es 
positive Anzeichen dafür, dass über analy-
tisch-deliberative Verfahren die Legitimi-
tät politischer Mehrheitsentscheidungen 
insgesamt anwächst.

Was hat das alles mit Bürgerbeteiligung 
zu tun? Der Einbezug der Zivilgesellschaft 
bedeutet Einbezug von Fairness und ande-
rer kollektiver Werte im sozialen Entschei-

der Literatur. Wenn man aber deliberative Verfahren 
als Vorstufen der demokratischen Beschlussfassung 
in den dazu legitimierten Gremien wie Parlamen-
ten versteht und nicht als deren Ersatz, dann sind 
die Konflikte zwischen diesen beiden Formen der 
Entscheidungsfindung weitgehend aufgelöst. Siehe 
dazu: Dryzek 2000: 10 (Kombination von liberaler und 
deliberativer Demokratie). Siehe dazu auch: Bohman 
1998; US-National Research Council 2008: 46f.
7 Siehe die Auflistung von erfolgreichen Verfahren 
in: US National Research Council 2008: 77ff. Zur Bilanz 
von deliberativen Beteiligungsverfahren siehe: Beier-
le/ Cayford 2002;  Fritsch/ Newig 2012.

dungsprozess. Damit bietet die Zivilge-
sellschaft eine wichtige Ergänzung zu den 
repräsentativen Verfahren politischer Be-
schlussbildung. Die Zivilgesellschaft kann 
in zwei unterschiedlichen Formen an der 
Entscheidungsfindung mitwirken: durch 
die Einbeziehung von Organisationen, wie 
beispielsweise Umweltverbänden, Inte-
ressenverbänden oder Nachbarschafts-
gruppen; zum Zweiten durch Vertreter 
der betroffenen Öffentlichkeit8. Im ersten 
Fall ist es meistens offensichtlich, wer zu 
einem bestimmten Thema als Vertreter 
organisierter Interessen und Werte infra-
ge kommt. Für den zweiten Fall der Ein-
bindung nicht organisierter Gruppen gibt 
es drei Rekrutierungsmöglichkeiten: die 
Suche nach Freiwilligen (jeder der will, 
darf), das Schneeballsystem (jeder der 
gefragt ist, bringt noch welche mit) und 
die Auswahl nach dem Zufallsprinzip (re-
präsentative Auswahl aus einer Grundge-
samtheit) (Nanz/ Fritsche 2012: 24ff.). Alle 
drei Rekrutierungsformen haben ihre Vor- 
und Nachteile und lassen sich auch zum 
Teil miteinander kombinieren. Ich per-
sönlich bevorzuge die Auswahl nach dem 
Zufallsprinzip, weil dadurch in der Theorie 
jeder betroffene Bürger und jede betrof-
fene Bürgerin die gleiche Chance hat, an 
dem Diskurs aktiv mitzuwirken. Nicht alle 
nehmen diese Chance wahr. Und es wer-
den auch immer weniger, die sich bereit 
erklären, diese Aufgabe zu übernehmen, 
wenn sie denn per Losverfahren gezogen 
wurden. 

Aber die Entscheidung, nicht teilzuneh-
men, muss ebenso respektiert werden 
wie die Entscheidung, mitzuwirken. 
Bürgerbeteiligung ist ein Angebot, kein 
Zwang. Mithilfe der neuen Informations- 
und Kommunikationsmedien ist es zudem 
heute leichter möglich, die Barrieren der 
Teilnahme herunterzusetzen und damit 
8 Dazu gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die tref-
fend in Huget 2007, S. 15 zusammengefasst sind.
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die Zahl der teilnehmenden Personen zu 
erhöhen (Leggewie/ Bieber 2001; Gonzá-
les u.a. 2008). Allerdings können Internet-
foren und andere virtuelle Formen der Be-
teiligung die Intensität und Ernsthaftigkeit 
von direkten Gesprächsforen nicht erset-
zen (Maurer/ Jandura 2009).

Der hier in Grundzügen skizzierte analy-
tisch-deliberative Diskurs kann auf meh-
reren Ebenen und zeitversetzt zur Umset-
zung der Energiewende realisiert werden. 
Vor allem wird es darauf ankommen, die 
nationale, regionale und lokale Ebene 
miteinander zu verzahnen und diese un-
terschiedlichen Belange in die einzelnen 
Phasen des Entscheidungs- und Planungs-
prozesses zu integrieren9.

Reformbedarf

Eine Umsetzung analytisch-deliberativer 
Verfahren und der Einsatz der innovati-
ven Formate sind in der Klimapolitik in 
Deutschland und Europa nur zum Teil um-
zusetzen. Über die Defizite der deutschen 
Planungspraxis ist viel diskutiert worden 
(Papadopoulos/ Warin 2007; Renn 2008: 
320ff.). An dieser Stelle sollen nur einige 
wenige zentrale Punkte benannt werden, 
bei denen eine Reform der geltenden Be-
teiligungspraxis sinnvoll und erfolgver-
sprechend erscheint10:

¾¾ Einbezug der Interessengruppen und 
der Öffentlichkeit bereits in der Zielfin-
dungsphase: Je komplexer und unsicherer 
sich die Ausgangssituation darstellt, umso 

9 Vgl. die Phasen der Partizipation bei Brettschneider 
2013, S. 323ff. Siehe auch Deutscher Verband 2013: 
Bürgerbeteiligung 2.0 – Anforderungen an gute und 
zeitgemäße Beteiligungsprozesse in der Stadtentwick-
lungs- und Infrastrukturplanung. S. 2. http://www.
deutscher-verband2.org/cms/fileadmin/medias/Posi-
tionspapiere/Thesenpapier_Buergerbeteiligung_2_0_
final.pdf, zugegriffen am 5. Juni 2020.
10 Diese Punkte sind in ähnlicher Weise zu finden bei: 
Renn 2013.

wichtiger ist es, einen Konsens bei der Fra-
ge, was man erreichen will und wozu dies 
dienen soll, herzustellen. Natürlich gibt 
es die Vorgaben aus dem Pariser Abkom-
men und den vielen Klimaschutzplänen 
der nationalen und europäischen Gebiets-
körperschaften. Was dies aber in einzel-
nen Regionen oder Kommune bedeutet, 
ist oft unklar und führt immer wieder zu 
Konflikten und Protesten. Es kann nicht 
darum gehen, dass man die Bürgerinnen 
und Bürger lediglich entscheiden lässt, ob 
man die Pfeiler des Windrades mit Efeu 
oder wildem Wein bewachsen lässt, son-
dern es geht darum, wie die Gesellschaft 
im Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlich-
keit, Umweltverträglichkeit, Klimaschutz 
und Sozialverträglichkeit einen ethisch 
akzeptablen und sozial akzeptierten Weg 
finden kann, um kollektiv Ziele umzuset-
zen. Dieses Postulat der frühzeitigen Be-
teiligung gilt vor allem für Planungsvor-
haben im Energiebereich, im Bereich von 
Infrastruktur, bei der Festlegung von Emis-
sionsstandards (vor allem bei klimarele-
vanten Gasen), bei Auflagen für Produkte 
und Produktionsverfahren oder bei land-
wirtschaftlichen Praktiken. Kurzum: bei all 
den Bereichen, in denen durch staatliche 
Intervention und Planung Klimaschutz 
umgesetzt werden soll. Die frühzeitige 
Einbindung ist essentiell für das Gelingen 
von Beteiligung, wobei die bestehende 
Rechtslage wesentlich mehr frühzeitige 
Beteiligung erlaubt, als derzeit praktiziert 
wird.

¾¾ Weiter Spielraum für die Beteiligung: 
Die Festlegung, wie groß der Spielraum 
für die Beteiligung der Bürger an der pla-
nerischen und regulativen Klimapolitik 
ist, bestimmt weitgehend das Gelingen 
von Beteiligungsverfahren. Wenn nicht 
von Anfang an klar kommuniziert wird, an 
welchen Entscheidungen die Bürger un-
mittelbar beteiligt sind, gerät auch eine 
frühzeitige Beteiligung, etwa bei der Be-

http://www.deutscher-verband2.org/cms/fileadmin/medias/Positionspapiere/Thesenpapier_Buergerbeteiligung_2_0_final.pdf
http://www.deutscher-verband2.org/cms/fileadmin/medias/Positionspapiere/Thesenpapier_Buergerbeteiligung_2_0_final.pdf
http://www.deutscher-verband2.org/cms/fileadmin/medias/Positionspapiere/Thesenpapier_Buergerbeteiligung_2_0_final.pdf
http://www.deutscher-verband2.org/cms/fileadmin/medias/Positionspapiere/Thesenpapier_Buergerbeteiligung_2_0_final.pdf
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darfsplanung, zur Alibiveranstaltung und 
es droht ein Vertrauensverlust. Daher 
muss die Empfehlung für die Einführung 
eines frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 
mit der Festlegung eines möglichst brei-
ten und gleichzeitig rechtlich und politisch 
realisierbaren Entscheidungsspielraumes 
sowie einer Einigung über den weiteren 
Verfahrensablauf kombiniert werden. Au-
ßerdem müssen diese Rahmenbedingun-
gen allen Beteiligten transparent kommu-
niziert werden.

¾¾ Einbezug der Interessengruppen und 
der Öffentlichkeit durch ein strukturiertes 
Verfahren von aufeinander abgestimmte 
Verfahrensschritten: Aufgrund der Plu-
ralität der Gesellschaft und ihrer funkti-
onalen Ausdifferenzierung ist es wenig 
erfolgversprechend, mit einem einzigen 
Beteiligungsverfahren alles „erschlagen“ 
zu wollen. Formate müssen vor allem auf 
den verschiedenen Entscheidungsebe-
nen miteinander kombiniert werden, um 
die gewünschte legitimatorische Wirkung 
zu entfalten. Auch der oft geforderte 
Volksentscheid ist kein Allheilmittel der 
Partizipation. Es kann unter bestimmten 
Umständen (etwa bei gleich gut begründ-
baren Alternativen) am Ende einer Kette 
von vorgelagerten Beteiligungsverfah-
ren stehen. Zentral ist, dass bei politisch 
weitreichenden Entscheidungen das beste 
Sachwissen, gerechte und faire Vorschlä-
ge zur Behandlung konfligierender Inter-
essen, eine den Grundwerten angemesse-
ne Abwägung der Vor- und Nachteile und 
mehrere den betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern zumutbare und akzeptable 
Lösungsvorschläge einbezogen werden. 
Aus diesem Grunde müssen Verfahren der 
Wissensbereitstellung, des Interessen-
ausgleichs, der fairen und wertgerechten 
Abwägung und der Präferenzermittlung 
kombiniert werden. Dazu steht in der 
Fachliteratur eine Vielfalt von geeigneten 
Formaten der Beteiligung zur Verfügung. 

Die im politischen Raum so beliebte An-
hörung ist dabei nur eine (und oft nicht 
einmal besonders effektive) Form der Be-
teiligung (Renn/ Oppermann 1998: 355.).

¾¾ Vorrang der Transparenz vor Vertrau-
lichkeit und Abgeschlossenheit: Je kom-
plexer die Beteiligungsstruktur, desto ver-
wirrender ist der Entscheidungsprozess 
für diejenigen, die nicht direkt an dem 
Verfahren beteiligt sind. Ein Höchstmaß 
an Transparenz wäre erreicht, wenn die 
Bevölkerung die Kanzlerin in einem TV-
Container Tag und Nacht beim Regieren 
beobachten könnte. Das bedeutet: Je 
mehr Formen der Beteiligung in den Pro-
zess der Entscheidungsfindung einbezo-
gen werden, desto größer ist die Gefahr 
der Intransparenz. Umso wichtiger ist es 
deshalb, die verschiedenen Formate der 
Beteiligung so weit wie möglich öffentlich 
zu machen. Allerdings kann es durchaus 
sinnvoll sein, dass man bestimmte Zeit-
fenster für geschlossene Gespräche und 
Verhandlungen vorsieht. Das wird von al-
len akzeptiert, wenn diese Ausnahmen öf-
fentlich begründet werden.

¾¾ Notwendigkeit der begleitenden Kom-
munikation: Die schon zum Stereotyp ge-
wandelte Formel „es handele sich nicht um 
Politik-, sondern um Kommunikationsver-
sagen“ greift zu kurz. Keine noch so gute 
Verpackung kann ein schlechtes Politik-
produkt im besseren Licht erscheinen las-
sen. Im Gegenteil: Ein schlechtes Produkt 
in einer tollen Verpackung verärgert noch 
mehr, als wenn man ehrlich zugibt: Bes-
ser geht es halt nicht. Die offene Debatte 
über Zielkonflikte, negative Auswirkungen 
oder verbleibenden Unsicherheiten ist 
zwar anfangs unangenehmer für die Poli-
tik, aber schafft auf Dauer Glaubwürdig-
keit und Verlässlichkeit. Dies gilt auch für 
Beteiligung: Kommunikation ist kein Ersatz 
für Beteiligung, sondern eine notwendige 
und zielführende Begleitung. Da nicht alle 
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Personen gleichzeitig beteiligt sein können, 
sind vor allem eine ansprechende Kom-
munikation über die Verfahren und die 
Einbindung pluraler Interessen und Werte 
entscheidend für den Erfolg des politischen 
Entscheidungsfindungsprozesses.

¾¾ Professionalisierung der Prozesssteu-
erung und -begleitung: Es ist selbstver-
ständlich, dass niemand einem Amateur 
zutrauen würde, die Statik einer Brücke 
zu beurteilen oder die Erfolgsaussichten 
einer Operation abzuschätzen. Bei Betei-
ligungsverfahren ist das offenbar anders: 
Es gibt immer selbst ernannte Experten 
und Expertinnen, die es besser wissen. 
Sieht man sich einmal im Ausland um, 
dann fällt auf, dass etwa in den USA hoch-
spezialisierte Dienstleister entstanden 
sind, die unter dem Thema „Alternative 
Dispute Resolution“ oder dem Begriff „Fa-
cilitation“ professionelle Begleitung und 
Steuerung partizipativer Prozesse anbie-
ten. Inzwischen gibt es einen umfangrei-
chen Wissensstand darüber, wie Beteili-
gungsverfahren zu strukturieren und zu 
kombinieren sind, wie man diese am bes-
ten anleitet, steuert und moderiert und 
wie man mit auftretenden Konflikten am 
besten umgehen kann (Renn/ Schweizer 
2020). Solche Dienstleister gibt es auch 
in Deutschland, die Nachfrage nach ihnen 
ist aber wenig ausgeprägt. Das liegt auch 
darin begründet, dass selbst bei milliar-
denschweren Projekten eine Prozesssteu-
erung der Beteiligung, die viele Millionen 
sparen kann, hierzulande nichts kosten 
darf. In den USA ist es üblich, dass 1 Pro-

zent des Gesamtwertes einer Maßnahme 
für Prozesssteuerung ausgegeben wird. 

Die entscheidende Voraussetzung für den 
Erfolg von Beteiligung an der Klimapolitik 
ist die Bereitschaft der Politiker und der 
Verwaltungsfachleute, die Formen der 
Beteiligung nicht als lästige Pflichtübung, 
sondern als Hilfsstellung ihrer Arbeit und 
als Bereicherung der repräsentativen De-
mokratie anzusehen. In einem 2008 her-
ausgegebenen Gutachten der US-ameri-
kanischen Akademie der Wissenschaften 
zu Beteiligungsverfahren in Umwelt- und 
Gesundheitsfragen wurde auf der Basis 
von Metaanalysen der vorliegenden Eva-
luationen die zentrale Erkenntnis gewon-
nen, dass der Erfolg von Beteiligung am 
stärksten davon abhängt, welche Erwar-
tungen die Initiatoren damit verbinden 
(US-National Research Council of the Na-
tional Academies 2008). Waren diese po-
sitiv und ergebnisoffen, kam es meist zu 
einem erfolgreichen Abschluss der Betei-
ligungsmaßnahmen. Waren die Initiatoren 
jedoch skeptisch oder sogar negativ einge-
stellt, wirkte sich dies direkt auf die Mo-
tivation und Kompromissbereitschaft der 
mitwirkenden Personen auf. In zwei Drit-
tel der untersuchten Fälle führte dies zu 
Abbruch oder einem wenig zufriedenstel-
lenden Ergebnis. Es ist also nicht sinnvoll, 
Beteiligung zu verordnen, sondern es gilt 
vielmehr, alle Beteiligte davon zu überzeu-
gen, dass in einer komplexen und pluralen 
Welt diese Form der Entscheidungshilfe 
die politisch verfasste Ordnung und Kultur 
beleben und bereichern kann. 
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Im Jahr 2012 beauftragte das Ministerium 
für Umwelt und Energie des Landes Baden 
Württemberg die gemeinnützige Gesell-
schaft DIALOGIK mit der Initiierung eines 
umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligungs-
programms für eine integrierte Landes-
politik zum Klimawandel (Hilpert/ Scheel 
2020). Ausgangspunkt für das Design der 
Beteiligung und für dessen Umsetzung im 
Bereich der Klimapolitik war die Synthe-
se von analytischen Verfahren mit Hilfe 
der wissenschaftlichen Institute mit de-
liberativen Verfahren unter Einbezug von 
Stakeholdern (Wirtschaft, organisierte Zi-
vilgesellschaft) und zufällig ausgewählten 
Vertreter*innen der Bürgerschaft.

In einem ersten Schritt wurden wissen-
schaftliche Experten damit beauftragt, 
mögliche Maßnahmen zum Klimaschutz 
auf ihre Wirksamkeit hin zu beurteilen 
und eine Liste von Maßnahmen mit ihren 
voraussichtlichen Wirkungen vorzube-
reiten. Die Liste umfasste insgesamt 110 
Maßnahmen.

In einem zweiten Schritt wurden unter-
schiedliche Wissensträger einbezogen, 
um diese wissenschaftlich gewonnenen 
Erkenntnisse zu ergänzen und mit ihrem 
eigenen Wissen und ihren eigenen Erfah-
rungen anzureichern.

¾¾ Online Bewertung: Vom 17. Dezem-
ber 2012 bis 1. Februar 2013 konnten alle 
Bürger*innen Baden-Württembergs die 
110 Maßnahmen einzeln auf einer eigens 

angelegten Internetseite kommentieren 
und bewerten. 

¾¾ Stakeholder-Bewertung: 120 Vertrete-
rinnen und Vertreter wichtiger Verbände 
tagten an 7 Runden Tischen zu den the-
matischen Schwerpunkten, die von den 
wissenschaftlichen Gutachtern empfoh-
len wurden.

¾¾ Betroffenen-Bewertung: Rund 180 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählte 
Bürger*innen trafen sich in 29 Sitzungen 
und erarbeiteten gemeinsam ein Doku-
ment mit 1082 Empfehlungen.

In einem dritten Schritt trafen sich die 
Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Wissenschaft, aus den Runden Tischen, 
aus den Bürgerforen und den Internet-
foren zu einem gemeinsamen Workshop, 
um die Maßnahmen gemeinsam zu be-
raten, eine Liste von konsensualen Emp-
fehlungen und eine Liste mit weiterhin 
umstrittenen Maßnahmen zu erstellen. 
Nicht Konsens um jeden Preis war das 
Ziel, sondern ein „Konsens über den Dis-
sens“, also eine Liste mit Maßnahmen 
mit soliden Begründungen für und gegen 
jede Maßnahme, aufbauend auf einer ge-
meinsamen Wissensbasis und auf Trans-
parenz über unterschiedliche Werte und 
Präferenzen. 

Am 2. Mai 2013 wurden die Ergebnis-
se an Umweltminister Franz Untersteller 
übergeben. Das Ministerium hat im An-
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schluss an diesen Partizipationsprozess 
rund drei Monate die Empfehlungen auf-
gearbeitet und geprüft. Eine ausführliche 
Stellungnahme wurde vorbereitet und 
an alle Beteiligte versandt. Im Endeffekt 
wurde der Klimaschutzplan mit dem Input 

der verschiedenen Wissensträger am 31. 
Juli 2013 in Kraft gesetzt. Das Verfahren 
wurde inzwischen bereits mehrfach als 
vorbildliches Muster für eine gelingende 
Beteiligung im politischen Raum ausge-
zeichnet.
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Klimapolitik ist aufgrund ihrer Komple-
xität und Reichweite mehr denn je auf 
analytisch-deliberative Verfahren der 
Entscheidungsfindung angewiesen. Sie 
reihen sich ein in die transdisziplinären 
Ansätze eines gesellschaftlichen Diskurses 
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivil-
gesellschaft und Politik. Mit Hilfe analy-
tisch-deliberativer Verfahren erhalten be-
troffene Bürger*innen die Gelegenheit, in 
einem Klima gegenseitiger Anerkennung, 
des gemeinsamen Suchens nach relevan-
tem Sachwissen und normativen Vorga-
ben sowie des Respekts vor der Legitimi-
tät unterschiedlicher Wertesysteme und 
Präferenzen Probleme neu zu definieren 
und Handlungsoptionen zu diskutieren, 
die damit verbundenen Folgen und Impli-
kationen zu bewerten und auf dieser Basis 
Empfehlungen für repräsentative Gremien 
und/ oder für ihre Mitbürger und Mitbür-
gerinnen zu formulieren. Die Demokratie 
braucht demnach keinen Ersatz für ihre 
repräsentativen Gremien, sondern sie 
benötigt vielmehr eine Funktionsberei-
cherung durch diskursive Formen direkter 
Bürgerbeteiligung, die den repräsentati-
ven Gremien wiederum in ihrem eigenen 
Streben nach Legitimation zugutekom-
men. Diese Bereicherung der Demokratie 
ist vor allem bei ehrgeizigen Projekten wie 
der Klimapolitik unerlässlich.
Analytisch-deliberative Verfahren der 
Beteiligung von Experten, Interessen-
gruppen und betroffenen Bürger*innen 
werden aber nur dann zu einer befriedi-
genden, d.h. sachlich kompetenten, fai-

ren, effizienten und legitimierten Lösung 
führen, wenn alle Beteiligte gewillt sind, 
sich in einem diskursiven Prozess über 
die möglichen Lösungswege argumenta-
tiv zu verständigen. Verständigungsori-
entierte, auf Argumentation aufbauende 
Dialogführung ist dabei an die Bedingung 
geknüpft, dass die am Diskurs beteiligten 
Personen und Gruppen gleichberechtigt 
und ohne äußeren Zwang ihre Interessen 
und Werte offenlegen und durch den Aus-
tausch von Argumenten eine gemeinsame 
Lösung anstreben. Solche verständigungs-
orientierte Diskurse verfolgen das Ziel, in 
Abwägung der vorgetragenen Argumente 
über die Zumutbarkeit von Belastungen 
durch aktiven Klimaschutz und über die 
Realisierbarkeit von Chancen für erfolg-
reiche Vermeidungs- und Anpassungsstra-
tegien eine für alle Beteiligten tragfähige 
Lösung zu entwickeln. Dabei geht es nicht 
um eine Einigung auf dem kleinstmögli-
chen Nenner, sondern gerade im Gegen-
teil um harte Auseinandersetzungen über 
Argumente und nachvollziehbare Begrün-
dungen sowie um eine intensive Suche 
nach neuen, innovativen Lösungen.

Eine Kurzfassung des Beitrags erscheint im 
Themenheft „Klima und Zivilgesellschaft“, 
Jg. 33, Heft 1-2020 des Forschungsjournals 
Soziale Bewegungen (De Gruyter).
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BBE-NEWSLETTER ONLINE

BBE-NEWSLETTER
Der BBE-Newsletter informiert 14-täglich über Engagementpolitik und -debatte in 
Deutschland, interessante Publikationen und Veranstaltungen sowie Aktuelles aus dem 
BBE. In monatlichen Themenschwerpunkten vertiefen AutorInnen aus Politik, Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft zivilgesellschaftliche Themen.
ü www.b-b-e.de/newsletter

BBE EUROPA-NACHRICHTEN
Die BBE Europa-Nachrichten zu Engagement und Partizipation in Europa bieten monat-
lich Informationen und Hintergrundberichte zu europäischen Fragen der Engagement-
politik und -förderung, Gastbeiträge namhafter EuropaexpertInnen sowie Hinweise auf 
internationale Beteiligungsverfahren.
ü www.b-b-e.de/eunewsletter

INFOLETTER
Der Infoletter informiert anlassbezogen über Aktivitäten zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der »Woche des bürgerschaftlichen Engagements», hält über Neuigkeiten, Termi-
ne, Aktionen und Materialien der Kampagne »Engagement macht stark!« auf dem Lau-
fenden und stellt Engagement-Projekte vor. Zusätzlich erscheinen zu den drei jährlichen 
Themenschwerpunkten SonderInfoletter, die die Schwerpunkte inhaltlich begleiten und 
fachlich untersetzen.  
ü www.engagement-macht-stark.de/downloads/infoletter/

NEWSLETTER-ABO
ü www.b-b-e.de/newsletter-abo
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http://www.b-b-e.de/eunewsletter
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